
Hundesteuerabmeldung  

 

 

Stadtverwaltung Schorndorf 
Fachbereich Finanzen 
Johann-Philipp-Palm-Str. 10 
73614 Schorndorf 

Zu den nachfolgenden Angaben sind Sie gemäß 

§ 10 der Hundesteuersatzung verpflichtet. 
 

Bei Rückfragen berät Sie gerne das Team des 
Fachbereichs Finanzen 

Rathaus im Spital, 2. OG, Zimmer 210 

Johann-Philipp-Palm-Straße 10, 73614 Schorndorf 

Telefon (07181) 602-2123, Telefax (07181) 602-72123 

E-Mail: daniela.rieg@schorndorf.de 

 
 

Bisherige/r Hundehalter/in 
Name 
      

Vorname 
      

Geburtsdatum (Angabe freiwillig) 
      

Erreichbar unter Telefonnummer (Angabe freiwillig) 
      

Straße, Hausnummer 
      

E-Mail (Angabe freiwillig) 
      

Postleitzahl, Ort  
      

 

Angaben zur Abmeldung 
 

Der Hund wird abgemeldet zum:       
 

 Im Haushalt werden zukünftig noch weitere Hunde gehalten - falls zutreffend - Anzahl:       
 

 Im Haushalt werden künftig keine weiteren Hunde gehalten. 
 

 
 Wohnungswechsel des Hundehalters - neue Wohnadresse: 
 

Straße:           PLZ:       Ort:       

 
 Wechsel des Hundehalters - neue/r Hundehalter/in:       

 

Name, Vorname:       

 

Straße:           PLZ:       Ort:       

 
 Der Hund ist gestorben/ wurde eingeschläfert. Bitte Bescheinigung des Tierarztes vorlegen. 

 
 Hundemarke (Nr.       ) ist der Abmeldung beigefügt. 

 
 

Bankverbindung für evtl. Hundesteuerrückerstattung (Angabe freiwillig) 

Name des Kreditinstituts  

      BIC*:       

  
IBAN*: D E                                              

 
 
 

Ich versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. 
 

 

Datum, Unterschrift............................................................................................................................................................. 

* Die BIC und IBAN-Kontonummern können Sie ggf. bei Ihrer Bank erfragen  oder Ihren Konto-Auszügen entnehmen 


